
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausgabe vom 11. Oktober 2018 
 

Newsletter EU KOMP@KT 13-2018 

„Batteries of the Future” aus Thüringen bei 
den RegioStars Awards 2018“ 
(AZ) Im Rahmen der Europäischen Woche der Städte und Regionen 
fand am 9. Oktober 2018 die feierliche Verleihung der RegioStars          
Awards 2018 statt. Mit den RegioStars Awards 2018 werden die besten 
Projekte im Bereich der Kohäsionspolitik in 5 Kategorien ausgezeich-
net. Die originellen und innovativen Projekte sollen Inspiration für an-
dere Regionen sein. Unter der Website der RegioStars Awards können 
Sie sich genauer über die Gewinnerprojekte mit Video und Beschrei-
bung informieren. Hier im Kurzüberblick die Gewinner der Kategorien:  
„Erzielung eines industriellen Wandels“: Business and Shared Services 
Centre - Centro, Portugal 
„Förderung einer Lebensweise mit niedrigen Kohlenstoffemissionen“: 
TeKiDe – textile fibre recycling - Helsinki-Uusimaa, Finnland 
„Schaffung besserer und zugänglicherer öffentlicher Dienste“: Social 
Housing in the City of Ostrava - Moravia-Silesian Region, Tschechische 
Republik 
„Bewältigung von Herausforderungen der Migration auf lange Sicht“: 
Labour Integration and Social Inclusion of Refugees - Murcia, Spanien 
„Schutz des kulturellen EU-Erbes“: Nant Gwrtheyrn - West Wales and 
the Valleys, Vereinigtes Königreich 
Publikumspreis: Vista Alegre heritage museum - Centro, Portugal. 
 

 
Volker Kurz (TMWWDG) und Alexandra Lex-Balducci (CEEC Jena)       Foto: AZ für TLVEU 
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Vertretung des Freistaats Thüringen bei der EU 
Rue Frédéric Pelletier 111 
B-1030 Bruxelles 
info@tlveu.thueringen.de 
www.thueringen-in-bruessel.de 
Tel.: 0032-2-737.52.60 
Fax: 0032-2-736.53.79 

Aus Thüringen war das Projekt „Batteries for the Future“ als Re-
gioStars-Finalist in der Kategorie „Nachhaltigkeit durch niedrige CO2-
Emissionen“ in Brüssel dabei. Das Zentrum für Energie- und Umwelt-
chemie (CEEC Jena) entwickelt eine neue Generation von Batterien, 
die anstelle von seltenen und giftigen Metallen, umweltfreundliche Po-
lymere einsetzen. Polymere Materialien können nicht nur sicherer, 
nachhaltiger und umweltfreundlicher hergestellt werden, sondern auch 
mit kostengünstigen Techniken, die im Vergleich zum Bau herkömmli-
cher Batterien weniger Energie benötigen. Der Anwendungsbereich 
reicht von kleinen, druckbaren Dünnschichtbatterien bis hin zu großen 
Kapazitäten zur Speicherung von Wind- und Solarenergie. Da Batterien 
auf Polymerbasis keine giftigen oder seltenen Metalle verwenden, kön-
nen sie zudem sicherer entsorgt und recycelt werden. 

 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/regio-stars-awards/?Allnews=true#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/regio-stars-awards/?Allnews=true#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/de/regio-stars-awards/?Allnews=true#2
mailto:info@tlveu.thueringen.de
http://www.thueringen-in-bruessel.de/
http://www.ceec-jena.de/
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AUS DEM AUSSCHUSS DER  
REGIONEN 
 

FK ENVE 
(YM) Am 27. September 2018 fand in Brüssel die 
20. Sitzung der Fachkommission für Umwelt, Kli-
mawandel und Energie (FK ENVE) des Ausschus-
ses der Regionen (AdR) statt. Orientierungsdebat-
ten wurden zu den Stellungnahmeentwürfen „Vor-
schlag für eine Richtlinie über Einwegkunststoffe“ 
sowie „Stellungnahme zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung zur Aufstellung des Programms für die 
Umwelt und Klimapolitik (LIFE) und zur Aufhebung 
der Verordnung (EU) Nr. 1293/2013“ geführt. Einen 
Meinungsaustausch gab es zum „Vorschlag für 
eine Verordnung über Mindestanforderungen für 
die Wasserwiederverwendung“ und zum „Vor-
schlag für eine Verordnung zur Aufstellung des 
Weltraumprogramms der Union und der Agentur 
der Europäischen Union für das Weltraumpro-
gramm und zur Aufhebung diverser Verordnungen 
und eines Beschlusses“. Die Stellungnahme „Mo-
delle lokaler Energie-Ownership und die Rolle lo-
kaler Energiekommunen im Rahmen der Energie-
wende in Europa“ wurde angenommen und wird 
voraussichtlich im Plenum: 5./6. Dezember 2018 
behandelt. 
 

WIRTSCHAFT, FINANZEN,  
REGIONALPOLITIK 
 

MwSt: Einigung in Rat und EP 
(UK) Drei Gesetzgebungsakte auf dem Gebiet der 
Mehrwertsteuer (MwSt) haben am 2. Oktober 2018 
den Rat der EU-Finanzminister (ECOFIN) in Lu-
xemburg passiert. Der ECOFIN hat bis zur Einfüh-
rung eines endgültigen Mehrwertsteuerregimes 
vier Schnellkorrekturen verabschiedet, die das der-
zeitige System ab dem 1. Januar 2020 ertüchtigen 
sollen. Als Gegenmaßnahme zum verbreiteten Ka-
russell-Betrug sollen außerdem künftig Mitglied-
staaten, die besonders davon betroffen sind, eine 
befristete Genehmigung erhalten, die Verantwor-
tung für die Zahlung der Mehrwertsteuer vom Lie-
feranten auf den Endempfänger der betreffenden 
Waren zu übertragen („Reverse Charge“). Der Me-
chanismus gilt bis spätestens Ende Juni 2022 für 
die Bereitstellung von Waren und Dienstleistungen 
bei Transaktionen über 17.500 Euro und nur in den 
Mitgliedstaaten, in denen Karussellbetrug mindes-
tens 25 % der Mehrwertsteuerlücke ausmacht. Be-
sonders Tschechien hatte sich dafür eingesetzt, 
ein Pilotprojekt durchführen zu dürfen. Ab Dezem-
ber 2019 können die Mitgliedstaaten schließlich 
elektronische Publikationen (Bücher, Zeitschriften, 
Periodika) den entsprechenden Printerzeugnissen 
beim Steuersatz gleichstellen. Da diese in einigen 

Staaten mit stark reduzierten Steuersätzen (Spa-
nien, Frankreich, Italien und Luxemburg) oder so-
gar einem Nullsatz (Belgien, Dänemark, Irland, 
Schweden und Großbritannien) begünstigt wer-
den, soll hiermit die Gleichbehandlung mit den 
elektronischen Medien hergestellt werden. Aller-
dings können nur Länder, die bereits stark redu-
zierte (unter 5 %) oder Nullsätze auf physische 
Publikationen anwenden, dies auch für elektroni-
sche Publikationen tun.  
Das Europaparlament (EP), das in Steuerfragen le-
diglich das Recht hat, gehört zu werden, verab-
schiedete tags darauf mit großer Mehrheit Berichte 
mit den dazugehörigen Stellungnahmen. Der Be-
richt Jeppe Kofods (S&D/DK) über die Harmonisie-
rung und Vereinfachung bestimmter Vorschriften 
zur Erleichterung des Handels und zur Verringe-
rung des Mehrwertsteuerbetrugs wurde mit 536 ge-
gen 19 Stimmen bei 111 Enthaltungen angenom-
men. In der Entschließung plädiert das EP u. a. für 
strengere Kriterien bei der Feststellung, wann Un-
ternehmen als zertifizierter Steuerpflichtiger in 
Frage kommen. Außerdem schlagen die Abgeord-
neten vor, bis spätestens 1. Juni 2020 einen Me-
chanismus zur Beilegung von MwSt-Streitigkeiten 
und ein transparentes Informationssystem für Än-
derungen der MwSt-Sätze in den Mitgliedstaaten 
zu etablieren. Auch der Bericht von Tibor Szanyi 
(S&D, HU) zu den Mehrwertsteuersätzen wurde 
mit großer Mehrheit (536/87/41) angenommen. 
Weitgehend in Übereinstimmung mit der Kommis-
sion fordert das EP, eine grundsätzliche Unter-
grenze von 15 % und eine Obergrenze von 25 % 
festzulegen. Reduzierte Steuersätze sollen – an-
ders als bisher – im Mehrheits- und nicht im Ein-
stimmigkeitsverfahren beschlossen werden kön-
nen. Der Bericht Sirpa Pietikäinens (EVP, FI) zum 
Reverse-Charge-Verfahren wurde schließlich mit 
615 Ja-Stimmen zu 9 Nein-Stimmen und 43 Ent-
haltungen angenommen. Darin billigen die Abge-
ordneten weitgehend die Position der Kommission.  
 

EP: Bedenken gegen IFRS 17 für 
Versicherungen  
(UK) In einer Entschließung des Europäischen Par-
laments (EP) vom 3. Oktober 2018 äußern sich die 
Parlamentarier gespalten zu einer Einführung des 
internationalen Rechnungslegungsstandards 
(IFRS 17) für das Versicherungswesen. Die Ein-
heitlichkeit und Transparenz von Versicherungs-
verträgen werde zwar gefördert, für im Versiche-
rungswesen tätige KMU bedeute die grundlegende 
Änderung der Rechnungslegung jedoch beträchtli-
che Mühen und erhebliche Kosten. Das EP weist 
auf Bedenken hinsichtlich der Darstellung allge-
meiner Versicherungsverträge hin, einschließlich 
der Gefahr einer verminderten Qualität der Offen-
legung. 
 
 
 

https://memportal.cor.europa.eu/Agenda/Documents?meetingId=2143761&meetingSessionId=2178112
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20181002+ITEM-016+DOC+XML+V0//DE&language=de&query=INTERV&detail=2-432-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20181002+ITEM-016+DOC+XML+V0//DE&language=de&query=INTERV&detail=2-432-000
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0371+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0371+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0372+0+DOC+PDF+V0//DE
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EP und AdR zur Kohäsionspolitik 
(MM) Am 9. Oktober 2018 traf sich der Ausschuss 
für regionale Entwicklung (REGI) des EU-Parla-
ments (EP) mit der Fachkommission für Kohäsi-
onspolitik und EU-Haushalt (COTER) des Aus-
schusses der Regionen (AdR). Pascal Arimont, Be-
richterstatter des EP zu interregionaler Zusam-
menarbeit, betonte die Bedeutung der Kohäsions-
politik als Ausdruck europäischer Solidarität mit ei-
nem strategischen Ansatz für die Mittelverwen-
dung, die ein Zusammenrücken Europas durch die 
grenzübergreifende Zusammenarbeit ermöglicht. 
Hierfür müssen auch in der nächsten Förderperi-
ode ab 2021 ausreichend EU-Mittel zur Verfügung 
stehen. 
Es wurde die große Einigkeit zwischen den Gre-
mien und den Fraktionen deutlich. Alle befürworte-
ten den Ansatz, weiterhin eine Kohäsionspolitik für 
alle Regionen zu haben und diese in Zukunft noch 
sichtbarer zu gestalten. Vor allem die interregio-
nale Zusammenarbeit soll, entgegen dem Vor-
schlag der Kommission, gestärkt werden. Dafür 
sprach sich u. a. Constanze Krehl aus, die EP-Be-
richterstatterin zur Rahmenverordnung. 
Aus ostdeutscher Perspektive hob Michael Schnei-
der, AdR-Mitglied aus Sachsen-Anhalt, hervor, die 
Übergangsregionen bedürfen auch in Zukunft stär-
kerer Unterstützung, was sich insbesondere in den 
Kofinanzierungssätzen und einer hinreichenden 
Mittelausstattung widerspiegeln müsse. 
EU-Kommissarin Creţu will die Verhandlungen zu 
den im Mai vorgeschlagenen Verordnungsentwür-
fen spätestens im März 2019 abschließen. Hierzu 
müsste das EU-Parlament aber spätestens im De-
zember 2018 eine Positionierung abstimmen. Vor-
gesehen ist dies jedoch erst im Januar 2019. Ziel 
ist in jedem Fall, eine Einigung noch vor den Euro-
pawahlen im Mai 2019 zu erreichen. Petr Osvald, 
der COTER-Vorsitzende, bat in seinem Abschluss-
statement um eine Beteiligung des AdR bei den 
Verhandlungen zwischen Kommission, Rat und 
Parlament. 
 

 
Petr Osvald (Vorsitzender Fachkommission COTER), 
Constanze Krehl, MdEP, und Iskra Mihaylova (Ausschussvor-
sitzende REGI)                                                  Foto: MM für TLVEU 
 
 

EU-Kommission fördert  
innovative Projekte in Städten 
(AZ) Die Urban Innovative Actions, eine Initiative 
der Europäischen Kommission, fördert innovative 
Lösungen für Herausforderungen im städtischen 
Raum. Am 10. Oktober 2018 gab die Kommission 
bekannt, welche 22 Städte aus der dritten Antrags-
runde mit insgesamt 92 Mio. Euro gefördert wer-
den. Die Kategorien der Bewerbungen waren „An-
passung an den Klimawandel“, „Luftqualität“, 
„Wohnraum“ und „Arbeitsplätze und Kompeten-
zen“ in der 
lokalen 
Wirtschaft. 
Die ausge-
wählten 
Projekte 
können hier 
eingesehen 
werden. Beispiele für Projekte sind etwa neue Lö-
sungen in Riba-roja de Túria (Spanien), um die Ge-
fahr von Bränden am Stadtrand zu verringern, eine 
neue Generation von Energieversorgungssyste-
men auf der Grundlage von Elektrofahrzeugbatte-
rien in Breda (Niederlande), auch bei Hitzewellen 
nutzbare Spielplätze in Schulen in Paris (Frank-
reich), energieeffiziente Sozialwohnungen in Buda-
pest (Ungarn) und innovative Berufsberatung in 
Ventspils (Lettland). 
 

BESCHÄFTIGUNG 
 

Arbeitslosenquote und  
Beschäftigung 
(WB) Im Euroraum lag die saisonbereinigte Ar-
beitslosenquote im August 2018 laut Eurostat bei 
8,1 % (8,2 % im Juli 2018, 9,0 % im August 2017). 
Das ist die niedrigste Quote, die seit November 
2008 im Euroraum verzeichnet wurde. In der Ge-
samt-EU lag die Arbeitslosenquote im August 2018 
bei 6,8 % (unverändert gegenüber Juli 2018, 7,5 % 
im August 2017). Das ist nach wie vor die nied-
rigste Quote, die seit April 2008 in der EU verzeich-
net wurde. Von den Mitgliedstaaten verzeichneten 
die Tschechische Republik (2,5 %), Deutschland 
und Polen (je 3,4 %) im August 2018 die niedrigs-
ten Arbeitslosenquoten. Die höchsten Quoten re-
gistrierten Griechenland (19,1 % im Juni 2018) und 
Spanien (15,2 %). 
Nach dem jüngsten Quartalsbericht der EU zur Be-
schäftigung in der EU gibt es nunmehr 239 Millio-
nen Erwerbstätige in der EU, davon 158 Millionen 
im Eurogebiet. Dies sind die höchsten je erzielten 
Werte. Die Beschäftigung nahm seit über 5 Jahren 
zu. Seit 2014 sind 12 Millionen Arbeitsplätze ge-
schaffen worden. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf 
dem niedrigsten Stand seit 20 Jahren.  
 
 

http://ec.europa.eu/regional_policy/de/newsroom/news/2018/10/10-10-2018-commission-grants-22-cities-with-funding-for-innovative-projects-launches-new-call-for-projects-for-security-in-public-urban-spaces
http://www.uia-initiative.eu/en/news-events
http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8130&furtherPubs=yes
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SOZIALES UND  
CHANCENGLEICHHEIT 
 

Dreigliedriger Sozialgipfel 
(WB) Im Mittelpunkt des Treffens von Vertretern 
der europäischen Sozialpartner, der Europäischen 
Kommission sowie der EU-Ratspräsidentschaft 
steht das Thema „Europas Zukunft gestalten: Wi-
derstandsfähigkeit stärken und wirtschaftlichen 
und sozialen Fortschritt für alle fördern“. Der Gipfel 
findet zweimal jährlich statt. 
 

Arbeitnehmerrechte bei Ryanair 
(WB) Bei einem Treffen am 26. September 2018 
mit Michael O'Leary, Vorstandschef von Ryanair, 
hat EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen auf 
Wahrung der europäischen Arbeitnehmerrechte 
bestanden. „Die Einhaltung des EU-Rechts ist nicht 
etwas, worüber die Arbeitnehmer verhandeln müs-
sen. Es kann auch nicht von Land zu Land unter-
schiedlich gehandhabt werden. Das habe ich Herrn 
O'Leary heute sehr deutlich gesagt“, so die Kom-
missarin nach dem Treffen, das auf Anfrage von 
O'Leary stattgefunden hatte. Thyssen bekräftigte, 
dass die EU-Vorschriften über Arbeitsverträge für 
Flugbesatzungen klar sind: Es ist nicht die Flagge 
des Flugzeugs, die das anwendbare Recht be-
stimmt. Entscheidend ist vielmehr der Ort, von dem 
aus ein Arbeitnehmer morgens startet und zu dem 
er am Abend heimkehrt. 
 

GESUNDHEIT UND SPORT 
 

Gesundheitstechnologien:  
EP legt Standpunkt fest  
(WB) Das EU-Parlament beschloss am 3. Oktober 
2018 Abänderungen zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung über die Bewertung von Gesundheits-
technologien. Ziel ist eine gemeinschaftliche Be-
wertung des therapeutischen Mehrwerts von Ge-
sundheitstechnologien. Das EP spricht sich für 
qualifizierte Mehrheitsentscheidungen in den noch 
zu gründenden Koordinierungsgruppen aus. Die 
EU-Kommission schlägt eine einfache Mehrheit 
vor. Die Mitgliedstaaten behielten aber die Zustän-
digkeit für die Entscheidung über den therapeuti-
schen Mehrwert einer neuen Gesundheitstechno-
logie und über Fragen der Erstattung. Das EP kann 
nunmehr in Verhandlungen mit dem Rat treten, so-
bald dieser seinen Standpunkt festgelegt hat. 
 

Verbot zweier neuer psycho- 
aktiver Substanzen 
(WB) Der Rat fasste am 27. September 2018 einen 
Durchführungsbeschluss über Kontrollmaßnah-
men für die neuen psychoaktiven Substanzen Cyc-
lopropylfentanyl und Methoxyacetylphentanyl. 

UMWELT UND NATURSCHUTZ 
 

EP und Rat für Absenkung der 
CO2-Ausstöße bei PKW 
(UK) Nach aktueller Rechtslage dürfen neu zuge-
lassene PKW bis 2021 im Schnitt maximal 95 g 
CO2 pro Kilometer ausstoßen. Im Mai 2017 hatte 
die Europäische Kommission einen Vorschlag zur 
Festsetzung der Emissionsnormen für PKW und 
leichte Nutzfahrzeuge (bis 3,5 t) vorgelegt, der eine 
weitere Reduzierung des Flottenausstoßes von 
CO2 um 30 % bis 2030 vorsieht. Mit einer Redu-
zierung von 40 % (20 % bis 2025) hat das Europa-
parlament (EP) am 3. Oktober 2018 seinen Stand-
punkt für den Trilog mit der Kommission und dem 
Rat gesetzt, der bereits am 11. Oktober 2018 star-
ten soll. Obwohl die Position des EP mit der gefor-
derten Reduzierung zehn Prozentpunkte über den 
von der Kommission vorgeschlagenen Einsparun-
gen liegt, bleibt er doch noch hinter den 45 % zu-
rück, die der Umweltausschuss des EP empfohlen 
hatte. Wenn es nach dem EP geht, sollen die Her-
steller außerdem sicherstellen, dass der Anteil von 
emissionsfreien und emissionsarmen Fahrzeugen, 
die weniger als 50 g CO2 pro Kilometer ausstoßen, 
deutlich steigt. So sollen 20 % aller Neuzulassun-
gen im Jahr 2025 in diese Kategorie fallen, und 
35 % im Jahr 2030. Das Abstimmungsergebnis von 
389 Ja-Stimmen zu 239 Nein-Stimmen bei 41 Ent-
haltungen zeugte von dem sehr kontroversen Mei-
nungsbild unter den Abgeordneten. Am 9. Oktober 
2018 hat dann auch der Rat seinen Standpunkt be-
stimmt. Mit einer Reduzierung von 35 % für PKW 
und 30 % für leichte Nutzfahrzeuge geht auch er 
über den Vorschlag der Kommission hinaus. Als 
Zwischenziel soll – wie auch von der Kommission 
vorgeschlagen - jeweils eine Absenkung von 15 % 
bis 2025 gelten. Deutschland hatte sich für eine 
Reduzierung von 30 % eingesetzt, trug aber letzt-
lich den Kompromiss der österreichischen Rats-
präsidentschaft mit, der auch dem Willen vieler Mit-
gliedstaaten Rechnung trug, den Flottenausstoß 
um 40 % zu reduzieren. 
 

VERBRAUCHERSCHUTZ 
 

31 Millionen gefälschte Waren 
beschlagnahmt 
(LF) Die europäischen Zollbehörden haben im ver-
gangenen Jahr an den EU-Außengrenzen mehr als 
31 Millionen nachgeahmte und gefälschte Waren 
in einem Gesamtwert von über 580 Mio. Euro be-
schlagnahmt. Dies teilte die EU-Kommission am 
27. September 2018 mit. Zwar sind die Gesamt-
zahlen seit 2016 zurückgegangen, doch machen 
gefälschte, potenziell gefährliche Waren für den 
täglichen Gebrauch wie z. B. Gesundheitspro-
dukte, Arzneimittel, Spielzeug und Elektrogeräte 

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/european-council/2018/10/16/
http://europa.eu/rapid/midday-express-26-09-2018.htm
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0369+0+DOC+XML+V0//DE&language=DE
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9420-2018-INIT/de/pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2017/DE/COM-2017-676-F1-DE-MAIN-PART-1.PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0370+0+DOC+PDF+V0//DE
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0370+0+DOC+PDF+V0//DE
https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/10/10/co2-emission-standards-for-cars-and-vans-council-agrees-its-position/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5912_en.htm
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einen viel höheren Anteil an allen Beschlagnah-
men aus: 43 % aller beschlagnahmten Waren fie-
len in diese Kategorie. Die insgesamt am häufigs-
ten vertretene Kategorie waren Nahrungsmittel, die 
24 % der Gesamtmenge der beschlagnahmten 
Waren ausmachten, gefolgt von Spielzeug (11 %), 
Zigaretten (9 %) und Bekleidung (7 %). 
 

Digitales Zugangstor vom Rat 
angenommen 
(LF) Am 27. September 2018 hat der Rat eine Ver-
ordnung über die Einrichtung eines zentralen digi-
talen Zugangstors angenommen. Mit dem neuen 
Zugangstor erhalten Einzelpersonen und Unter-
nehmen Online-Zugang zu Informationen und Ver-
fahren sowie zu Hilfs- und Problemlösungsdiens-
ten. Das zentrale digitale Zugangstor wird den be-
stehenden Namen "Ihr Europa" verwenden. Einige 
grundlegende Verwaltungsverfahren werden so-
wohl für nationale als auch für grenzüberschrei-
tende Nutzer online verfügbar sein. Dabei handelt 
es sich um die Verfahren, die genutzt werden, 
wenn jemand Geschäfte tätigen, arbeiten, studie-
ren oder an einen anderen Ort umziehen will, z. B. 
die Beantragung eines Wohnsitznachweises oder 
von Studienbeihilfen und -darlehen, die Anerken-
nung von akademischen Titeln, die Beantragung 
einer Europäischen Krankenversicherungskarte, 
die Zulassung eines Kraftfahrzeugs, die Inan-
spruchnahme von Rentenleistungen und die Re-
gistrierung von Arbeitnehmern in den Renten- und 
Krankenversicherungssystemen. Damit jedoch die 
nationalen, regionalen und lokalen Verwaltungen 
mehr Zeit zur Anpassung haben, gilt für die Online-
Stellung aller einschlägigen Informationen und 
Verfahren je nach Sachverhalt eine Frist von zwei, 
vier oder fünf Jahren ab dem Inkrafttreten der Ver-
ordnung. 
 

Verhaltenskodex für Online- 
Desinformation 
(LF) Online-Plattformen und die Werbeindustrie 
haben am 26. September 2018 einen Verhaltens-
kodex zur Selbstregulierung vorgestellt, der eine 
breite Palette von Verpflichtungen zur Bekämpfung 
von Online-Desinformation beinhaltet. Die Unter-
zeichner des Kodex haben sich verpflichten, in fünf 
Bereichen tätig zu werden: Unterbrechung der 
Werbeeinnahmen bestimmter Konten und Websi-
tes, die Desinformation verbreiten; Politische Wer-
bung und themenbezogene Werbung transparen-
ter zu machen; Umgang mit dem Thema Fake-Ac-
counts und Online-Bots; Ermutigung der Verbrau-
cher, Desinformation zu melden und auf verschie-
dene Nachrichtenquellen zuzugreifen und gleich-
zeitig die Sichtbarkeit und Auffindbarkeit verlässli-
cher Inhalte zu verbessern; Stärkung der For-
schungsgemeinschaft zur Überwachung von On-
line-Desinformation durch datenschutzkonformen 
Zugang zu den Daten der Plattformen.  
 

ENERGIE 
 

EU-Energie in Zahlen 
(AZ) Das Statistische Taschenbuch 2018 gibt ei-
nen Überblick über die wichtigsten jährlichen ener-
giebezogenen Statistiken für die EU als Ganzes 
und für jeden ihrer Mitgliedstaaten. Die Daten 
stammen aus mehreren Quellen: aus den Dienst-
stellen der Europäischen Kommission, aus in-

ternationalen Organisatio-
nen wie der Europäischen 
Umweltagentur und der In-
ternationalen Energieagen-
tur sowie aus den Schätzun-
gen der Europäischen Kom-
mission, wenn andere Da-
ten nicht verfügbar sind. Die 
Publikation ist in fünf Teile 
gegliedert: Teil 1. Energie-
übersicht auf globaler und 
EU-Ebene. Teil 2. Wich-

tigste Energieindikatoren auf Ebene der EU und 
der Mitgliedstaaten. Teil 3. Sozioökonomische In-
dikatoren in der EU. Teil 4. Auswirkungen des 
Energiesektors auf die Umwelt. Teil 5. Länderpro-
file - Wichtigste Energieindikatoren. Die Indikato-
ren wurden nach der von der Europäischen Kom-
mission - GD Energie - festgelegten Methodik be-
rechnet. Die Anhänge enthalten ein Glossar und 
methodische Hinweise. 
 

Regionale Partnerschaft  
unterstützt Europäische  
Batterieallianz 
(AZ) Die Europäische Batterieallianz ist Teil der 
Strategie der Energieunion und zielt auf die Stär-
kung einer sauberen Mobilität, die Bekämpfung 
des Klimawandels und die Verringerung der Ab-
hängigkeiten, die sich aus Energieimporten erge-
ben. Unter Leitung von Slowenien haben sich die 
Regionen Auvergne-Rhône-Alpes und Nouvelle 
Aquitaine in Frankreich, Andalusien, das Basken-
land und Castilla y León in Spanien und die Lom-
bardei in Italien zu einer interregionalen Partner-
schaft zusammengeschlossen. Sie wird von der 
Europäischen Kommission im Rahmen der Pilotak-
tion zur intelligenten Spezialisierung für interregio-
nale Innovationen maßgeschneiderte Unterstüt-
zung bei der Entwicklung und Ausweitung gemein-
samer Projekte für fortschrittliche Materialien für 
Batterien erhalten. Im Rahmen der Europäischen 
Woche der Städte und Regionen (EWCR) gab es 
eine offizielle Gründungszeremonie, an der auch 
der für die Energieunion zuständige Vizepräsident 
Šefčovič und die Kommissarin für Regionalpolitik 
Creţu teilnahmen. 
 
 
 

https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/09/27/single-digital-gateway-regulation-adopted-by-council-better-online-access-to-information-and-procedures-across-the-eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/code-practice-disinformation
https://publications.europa.eu/de/publication-detail/-/publication/99fc30eb-c06d-11e8-9893-01aa75ed71a1
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/10/10-08-2018-eu-battery-alliance-regions-join-forces-to-build-a-strong-industrial-value-chain-in-advanced-materials-for-batteries


EU KOMP@KT                                                                                             Seite 6 von 10 
 

MEDIEN UND  
INFORMATIONSGESELLSCHAFT 
 

Neue Regeln für audiovisuelle 
Mediendienste 
(AZ) Das Europäische Parlament hat am 2. Okto-
ber 2018 eine neue Richtlinie für TV und Videos 
angenommen. Der Text wurde mit 452 Stimmen 
verabschiedet, bei 132 Gegenstimmen und 65 Ent-
haltungen. Die neuen Regeln betreffen den besse-
ren Schutz für Minderjährige vor schädlichen Inhal-
ten, neue Vorschriften für Werbezeiten sowie eine 
30 %-ige Mindestquote für europäische Inhalte im 
Angebot von Video-on-Demand-Diensten. Anbie-
ter audiovisueller Mediendienste, sog. Video-on-
Demand-Plattformen, sind jetzt dafür verantwort-
lich, als schädlich gemeldete Inhalte, die zu Ge-
walt, Hass und Terrorismus anstacheln, schnell zu 
entfernen. Die Gesetzgebung sieht kein automati-
sches Filtern von hochgeladenen Inhalten vor – auf 
Wunsch des Parlaments jedoch müssen die Anbie-
ter eine transparente und einfach zu handhabende 
Funktion schaffen, die es den Nutzern ermöglicht, 
problematische Inhalte zu melden oder zu kenn-
zeichnen. Auch die Vorschriften für Werbung, Pro-
duktplatzierung in Kinderprogrammen und Inhalte 
wurden in den neuen Richtlinien verschärft. Es 
muss gewährleistet werden, dass die von Anbie-
tern audiovisueller Medien gesammelten Daten 
nicht für kommerzielle Zwecke wie etwa Profiling 
und auf das Nutzungsverhalten abgestimmte Wer-
bung verwendet werden. Die Werbung darf maxi-
mal 20 % der täglichen Sendezeit zwischen 6.00 
und 18.00 Uhr einnehmen, dafür kann die Länge 
der Werbeblöcke flexibler gestaltet werden. Dar-
über hinaus wurde ein Prime-Time-Fenster zwi-
schen 18:00 und 0:00 Uhr eingeführt. Auch hier 
darf die Werbung maximal 20 % der Sendezeit ein-
nehmen. Die 30 %-Mindestquote für europäische 
Produktionen soll dazu beitragen, die kulturelle 
Vielfalt im europäischen audiovisuellen Sektor zu 
fördern. Video-on-Demand-Plattformen werden 
auch aufgefordert, zur Entwicklung europäischer 
Produktionen beizutragen, entweder durch direkte 
Investitionen in Inhalte oder durch Beiträge zu na-
tionalen Fonds. Die Höhe des Beitrags in jedem 
Land sollte im Verhältnis zu den entsprechenden 
Einnahmen dort stehen (in den Mitgliedstaaten, in 
denen sie ihren Firmensitz haben oder den Mit-
gliedstaaten, auf deren Gebiet sie ganz oder größ-
tenteils ausgerichtet sind).Die Vereinbarung muss 
noch vom Rat der EU-Minister formell angenom-
men werden, bevor das Gesetz in Kraft treten 
kann. Die Mitgliedstaaten haben 21 Monate nach 
dem Inkrafttreten Zeit, die neuen Vorschriften in 
nationales Recht umzusetzen. 
 
 

KULTUR 
 

Thüringen als Kulturerbe-Land 
(WB) Am 9. Oktober 2018 nahm die Thüringer 
Staatssekretärin für Kultur und Europa, Dr. Babette 
Winter, an der Europäischen Woche der Städte 
und Regionen in Brüssel teil. Bei einem Workshop, 
der sich mit der Rolle und den Herausforderungen 
des Kulturerbes befasste, stellte die Staatssekretä-
rin das Thüringer Kulturentwicklungskonzept vor 
und diskutierte mit Vertreterinnen und Vertretern 
aus verschiedenen  europäischen Regionen u. a. 
die Frage, wie auch im ländlichen Raum eine kul-
turelle Grundversorgung gewährleistet werden 
kann. 
 

 
Staatssekretärin Dr. Winter mit Maria de Diego (Region Castilla 
y León) 
 

BILDUNG UND  
MEHRSPRACHIGKEIT 
 

Europäisches Solidaritätskorps 
(WB) Der Rat verabschiedete am 27. September 
2018, nach Zustimmung des EU-Parlaments, die 
Verordnung zur Festlegung des rechtlichen Rah-
mens des Europäischen Solidaritätskorps (ESK). 
Im Dezember 2016 war das Korps förmlich auf den 
Weg gebracht worden. Der Rechtsrahmen ermög-
licht jungen Menschen (18-30 Jahre) die Teil-
nahme an einer breiten Palette von Solidaritätspro-
jekten. Das Budget in Höhe von 375,6 Mio. Euro 
für den Zeitraum 2018-2020 wurde bereits bewil-
ligt. 90 % davon entfallen auf die Freiwilligen-, 
10 % auf die Beschäftigungsprojekte innerhalb des 
Programms. 
Seit dem 5. Oktober können nun neue Projekte des 
ESK an den Start gehen. Grundlage ist die tags zu-
vor im Amtsblatt der EU veröffentlichte Verordnung 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20180925IPR14307/mehr-eu-filme-neue-regeln-fur-audiovisuelle-mediendienste
http://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/09/27/european-solidarity-corps-council-adopts-regulation/
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-47-2018-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/germany/news/20181004-solidaritaetskorps-neue-projekte_de
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zur Bereitstellung einer Rechtsgrundlage und ei-
nes eigenen Haushalts für das Europäische Soli-
daritätskorps. Aus Deutschland haben sich bisher 
knapp 6 000 junge Menschen für das ESK regis-
triert (Stand 7. September 2018). Fast 9 000 Teil-
nehmer/innen haben ihre Aktivitäten bereits in Pro-
jekten begonnen, die sich mit Themen wie Umwelt, 
Kultur, sozialen Diensten, Flüchtlingshilfe, Unter-
stützung von Migranten, Kindern oder älteren Men-
schen befassen. Bestimmte Projekte des Europäi-
schen Solidaritätskorps stehen auch Organisatio-
nen aus Island, Liechtenstein, Norwegen, der Tür-
kei, Mazedonien (FYROM) sowie aus anderen 
Partnerländern offen.  
 

Tag der Sprachen  
(WB) Am 26. September 2018 wurde europaweit 
der Europäische Tag der Sprachen im Rahmen 
des Europäischen Jahres des Kulturerbes began-
gen. Schulen, Kulturinstitute, Bibliotheken und Ver-
eine organi-
sierten Semi-
nare, "speak-
dating", Ra- 
diosendun-
gen, Poesie-
Lesungen und 
Geschichten-
erzählungen.  
Fast alle Schüler in der EU (98,6 %) im Sekundar-
bereich I erlernten 2015 mindestens eine Fremd-
sprache, über die Hälfte zwei oder mehr Fremd-
sprachen. Englisch war mit Abstand die am häu-
figsten gelehrte Fremdsprache im Sekundarbe-
reich I (97,3 % der Schüler), an zweiter Stelle ran-
gierte Französisch (33,8 %), gefolgt von Deutsch 
(23,1 %) und Spanisch (13,6 %). Zwei Fremdspra-
chen lernen fast alle Kinder in Luxemburg, Finn-
land, Italien, Estland und Rumänien, in Deutsch-
land nur jeder dritte Schüler. 
 

Entwicklung der Lehrergehälter 
(WB) Die Europäische Kommission veröffentlichte 
am 5. Oktober 2018 den Jahresbericht ihres Eury-
dice-Netzwerks, in dem die Entwicklung der Leh-
rergehälter im Zeitraum 2016/2017 sowie die Un-
terschiede bei den Gehaltsbedingungen und der 
Gehaltsentwicklung in Europa dargestellt werden. 
Danach sind die Lehrergehälter in der EU in Lu-
xemburg am höchsten, gefolgt von Deutschland, 
den Niederlanden und Österreich. 
 

Cedefop veröffentlicht 
Qualifikationen-Index 
(WB) Das Europäische Zentrum für die Förderung 
der Berufsbildung (Cedefop) hat einen Qualifikati-
onen-Index (European skills index) entwickelt, der 
die Qualifikations-Systeme in der EU analysiert. 
Deutschland erreicht 62 von 100 möglichen Punk-
ten. Spitzenreiter ist Tschechien mit 75 Punkten, 

gefolgt von Schweden und Finnland mit je 72 Punk-
ten. Schlusslichter sind Griechenland und Spanien 
mit 23 sowie Italien mit 25 Punkten. 
 

FORSCHUNG, WISSENSCHAFT,  
TECHNOLOGIE 
 

Rat für Wettbewerbsfähigkeit 
(AZ) Am 28. September 2018 kamen die For-
schungsminister/innen zum Rat für Wettbewerbs-
fähigkeit zusammen. Der Rat erließ eine Verord-
nung zur Gründung des Gemeinsamen Unterneh-
mens für europäisches Hochleistungsrechnen (Eu-
ropean High Performance Computing, EuroHPC), 
einer neuen Rechts- und Finanzierungsstruktur, 
die Ressourcen aus 25 europäischen Ländern 
bündeln wird. Insgesamt 1 Mrd. Euro werden von 
EU-Kommission und Mitgliedstaaten (außer Groß-
britannien, Malta und Zypern) investiert.  
Im Anschluss an einen Zwischenbericht des Vorsit-
zes führte der Rat eine öffentliche Orientierungs-
aussprache über das vorgeschlagene EU-Rah-
menprogramm für Forschung und Innovation „Ho-
rizont Europa“ zu: a) Wahl der richtigen Rechts-
grundlage für das spezifische Programm zur Um-
setzung von Horizont Europa; b) Anforderungen an 
die Erweiterung der Beteiligung; c) Ideen zur Ver-
besserung der Struktur der Säule 2. 
Zur Frage der Rechtsgrundlage teilten die Minis-
ter/innen die Auffassung, dass die richtige Rechts-
grundlage für die Annahme des spezifischen Pro-
gramms Horizont Europa allein Artikel 182 Absatz 
2 AEUV ist. Im Hinblick auf die Ausweitung der Be-
teiligung unterstützte der Rat weitgehend die bei-
den Prämissen des Horizont-Europa-Pakets, d.h., 
die Exzellenz müsse im Mittelpunkt des Pro-
gramms stehen und die EU solle keine Mühen 
scheuen, um das Potenzial des europäischen Ta-
lentpools voll auszuschöpfen. Die Vorteile einer 
forschungs- und innovationsorientierten Wirtschaft 
sollten maximiert und in der gesamten EU weit ver-
breitet werden. Mehrere Minister betonten, dass 
Synergien zwischen Horizont Europa und anderen 
EU-Finanzierungsinstrumenten erforderlich sind, 
um die derzeitige Innovationslücke zwischen den 
Mitgliedstaaten zu schließen.  
Weiterhin gab es eine Orientierungsaussprache 
über das Strategische Planungsverfahren im Zu-
sammenhang mit "Horizont Europa". Die Minis-
ter/innen betonten, dass die Mitgliedstaaten eng in 
die Ausarbeitung des Strategischen Plans einbe-
zogen werden sollten. Die Hauptelemente des 
Plans sollten daher in den Ratsbeschluss für die 
spezifischen Programme aufgenommen werden. 
Die übrigen Elemente könnten später angenom-
men werden, nach Prüfung durch die nationalen 
Experten.  
 
 
 

https://ec.europa.eu/germany/news/20180925-europaeischer-tag-der-sprachen_de
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/sites/eurydice/files/teacher_and_school_head_salaries_2016_17.pdf
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-index
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/indicators/european-skills-index
https://www.consilium.europa.eu/media/36525/st12588-en18.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0008%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=COM%3A2018%3A0008%3AFIN
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JUSTIZ UND INNERES 
 

Rechtsstaatlichkeit: 70 Mio. Euro 
weniger für Türkei 
(LF) Die Heranführungshilfen für die Türkei sollen 
um 70 Mio. Euro gekürzt werden, da eine Verbes-
serung der Rechtsstaatlichkeit weiter ausbleibt. 
Das hat das EU-Parlament am 2. Oktober 2018 
entschieden. Im November vergangenen Jahres 
beschlossen Parlament und Rat, 70 Mio. Euro an 
Verpflichtungsermächtigungen (und 35 Mio. Euro 
an Zahlungsermächtigungen) an Heranführungs-
hilfen für die Türkei in die Reserve des EU-Haus-
halts einzustellen, und unter der Bedingung freizu-
geben, dass die „Türkei laut dem Jahresbericht der 
Kommission hinreichende messbare Verbesserun-
gen in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Demo-
kratie, Menschenrechte und Pressefreiheit umge-
setzt hat.“ Die Kommission hat jedoch in ihrem am 
17. April 2018 veröffentlichten Jahresbericht über 
die Türkei keine Belege für solche Verbesserungen 
gefunden. Die Bedingungen wurden somit nicht er-
füllt, und die Abgeordneten haben demnach den 
Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans 5/2018 
unterstützt, in dem die Kommission vorschlägt, die 
für die Türkei bestimmten Mittel zur Stärkung der 
Programme im Bereich Migration zu übertragen. 
 

Freier Verkehrs nicht personen-
bezogener Daten: Erleichterung 
(LF) Das Europäische Parlament hat am 4. Okto-
ber 2018 die von der Europäischen Kommission im 
September 2017 vorgeschlagene Verordnung über 
den freien Verkehr nicht personenbezogener Da-
ten verabschiedet. Diese Verordnung schafft für 
die nicht personenbezogenen Daten das, was die 
Datenschutz-Grundverordnung bereits für die per-
sonenbezogenen Daten leistet: den freien und si-
cheren Datenverkehr in der Europäischen 
Union. Mit den neuen Vorschriften soll die europä-
ische Datenwirtschaft erheblich gestärkt werden. 
Europäische Start-ups und KMU haben jetzt die 
Möglichkeit, grenzübergreifende Datendienste an-
zubieten. 
 

EP zum Einfrieren von Geldern 
(LF) Die Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments haben am 4. Oktober 2018 neue Regeln an-
genommen, um das Einfrieren und die Einziehung 
von Geldern aus Straftaten in der gesamten EU zu 
beschleunigen. Die neuen Regeln, die bereits im 
Juni zwischen den Verhandlungsführern des Par-
laments und den EU-Ministern informell vereinbart 
wurden, werden es den EU-Mitgliedstaaten schnel-
ler und einfacher machen, sich gegenseitig aufzu-
fordern, durch Straftaten erlangte Werte einzufrie-
ren und einzuziehen. Die Entziehung von kriminel-
len Vermögenswerten ist ein wichtiges Instrument 
zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und 

Terrorismus. Laut einer Europol-Studie von 2016 
werden jedoch derzeit nur schätzungsweise 1,1 % 
der kriminellen Gewinne in der EU beschlagnahmt. 
Zu den neuen Maßnahmen gehören: Einführung 
von Fristen: Ein EU-Land, das einen Einziehungs-
entscheid aus einem anderen EU-Land erhält, hat 
45 Tage Zeit, um den Beschluss auszuführen; 
grenzüberschreitende Einfrieraufträge müssen mit 
der gleichen Geschwindigkeit und Priorität ausge-
führt werden wie nationale. Die Behörden haben 
vier Tage Zeit, um die Vermögenswerte einzufrie-
ren, wenn der Einfrierantrag dringend ist. Standar-
disierte Dokumente: Es werden Standard-Zertifi-
kate und -Formulare verwendet, um sicherzustel-
len, dass die EU-Länder schneller handeln und ef-
fizienter kommunizieren; Erweiterung des Anwen-
dungsbereichs: Auf Antrag können die EU-Länder 
Vermögenswerte von anderen mit dem Straftäter in 
Verbindung stehenden Personen beschlagnah-
men, und sie können auch in Fällen ohne Verurtei-
lung handeln (z.B. wenn der Verdächtige geflohen 
ist). Die Opfer werden die ersten sein, die bei der 
Verteilung beschlagnahmter Vermögenswerte eine 
Entschädigung erhalten. 
 

RECHTSPRECHUNG 
 

 
 

Überwachung elektronischer 
Kommunikation 
(LF) Straftaten, die nicht von besonderer Schwere 
sind, können den Zugang zu von den Betreibern 
elektronischer Kommunikationsdienste gespei-
cherten personenbezogenen Daten rechtfertigen, 
sofern dieser Zugang nicht zu einer schweren Be-
einträchtigung des Privatlebens führt. Das hat der 
EuGH am 2. Oktober 2018 entschieden. Dieser 
Entscheidung lag folgender Fall zugrunde: Die spa-
nische Kriminalpolizei beantragte beim zuständi-
gen Ermittlungsrichter, ihr im Rahmen von Ermitt-
lungen wegen des Raubs einer Brieftasche und ei-
nes Mobiltelefons Zugang zu den Identifikationsda-
ten der Nutzer der Telefonnummern zu gewähren, 
die in einem Zeitraum von zwölf Tagen ab dem Tat-
zeitpunkt mit dem entwendeten Mobiltelefon akti-
viert wurden. Der Ermittlungsrichter lehnte diesen 
Antrag u. a. mit der Begründung ab, dass der den 

http://www.europarl.europa.eu/news/de/press-room/20180926IPR14407/rechtsstaatlichkeit-70-millionen-euro-weniger-an-eu-unterstutzung-fur-turkei
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0450
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0537
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-framework-free-flow-non-personal-data
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-regulation-european-parliament-and-council-framework-free-flow-non-personal-data
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-4249_de.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180926IPR14411/quicker-freezing-and-confiscation-of-criminal-assets-to-fight-organised-crime
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180926IPR14411/quicker-freezing-and-confiscation-of-criminal-assets-to-fight-organised-crime
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180141de.pdf
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strafrechtlichen Ermittlungen zugrunde liegende 
Sachverhalt keine „schwere“ Straftat – d. h. nach 
spanischem Recht eine mit einer Freiheitsstrafe 
von mehr als fünf Jahren bedrohte Straftat – dar-
stelle und der Zugang zu den Identifikationsdaten 
nur bei dieser Art von Straftaten möglich sei. Der 
Gerichtshof ist der Auffassung, dass der Zugang 
nur zu den Daten, auf die sich der im Ausgangs-
verfahren in Rede stehende Antrag bezieht, nicht 
als „schwerer“ Eingriff in die Grundrechte der Per-
sonen eingestuft werden kann, deren Daten betrof-
fen sind, da sich aus diesen Daten keine genauen 
Schlüsse auf ihr Privatleben ziehen lassen. 
 

Definition Gewerbetreibender 
(LF) Eine Person, die auf einer Website eine Reihe 
von Verkaufsanzeigen veröffentlicht, ist nicht auto-
matisch ein „Gewerbetreibender“. So entschied der 
EuGH am 4. Oktober 2018. Folgender Fall lag der 
Entscheidung zugrunde: Ein Verbraucher erwarb 
auf einer Online-Plattform eine gebrauchte Arm-
banduhr. Nachdem er festgestellt hatte, dass die 
Uhr nicht die Eigenschaften aufwies, die in der Ver-
kaufsanzeige angegeben waren, teilte der Ver-
braucher der Verkäuferin mit, dass er den Vertrag 
widerrufen wolle. Die Verkäuferin weigerte sich 
aber, weil sie sich nur als Privatperson sah, für die 
die Regeln über gewerbliche Vertragsabwicklung 
nicht gelten. In seinem Urteil führt der Gerichtshof 
zunächst aus, dass es für eine Einstufung als „Ge-
werbetreibender“ im Sinne der Richtlinie erforder-
lich ist, dass die betreffende Person „im Rahmen 
ihrer gewerblichen, handwerklichen oder berufli-
chen Tätigkeit“ oder im Namen oder Auftrag des 
Gewerbetreibenden handelt. Die Tatsache, dass 
die Verkäuferin nachweislich parallel 8 Anzeigen 
geschaltet hat, sei alleine nicht ausreichend für die 
Definition „Gewerbetreibende“. 
 

EZB-Beschluss über Wertpapier-
Ankaufsprogramm des 
öffentlichen Sektors gültig? 
(UK) In einem Vorabentscheidungsersuchen des 
Bundesverfassungsgerichts an den EuGH 
(Rechtssache C-493/17) zur Zulässigkeit des Pro-
gramms (PSPP), das die Europäische Zentralbank 
(EZB) mit Beschluss vom 4. März 2015 in Gang ge-
setzt hatte, hat Generalanwalt Wathelet am 4. Ok-
tober 2018 seine Schlussanträge verlesen. Darin 
schlägt er dem Gericht vor, auf Gültigkeit des EZB-
Beschlusses zu erkennen. Die Beschwerdeführer 
des Ausgangsverfahrens hatten u. a. einen Ver-
stoß gegen das Verbot der monetären Finanzie-
rung der Mitgliedstaaten und eine Verletzung des 
Demokratieprinzips gerügt. Wathelet führt an, das 
PSPP verleihe dem Tätigwerden des Europäi-
schen Systems der Zentralbanken (ESZB) nicht die 
gleiche Wirkung wie ein unmittelbarer Erwerb von 
Staatsanleihen von den öffentlich-rechtlichen Kör-
perschaften und Einrichtungen der Mitgliedstaaten; 

zum anderen sei es nicht geeignet, den Mitglied-
staaten den Anreiz zur Verfolgung einer gesunden 
Haushaltspolitik zu nehmen. Der EuGH ist an die 
Schlussanträge des Generalanwalts nicht gebun-
den. Meist folgt das Gericht jedoch der Rechtsauf-
fassung der Generalanwältinnen und -anwälte. 
 

Kein bezahlter Jahresurlaub für 
Zeit des Elternurlaubs  
(WB) Der Europäische Gerichtshof entschied am 4. 
Oktober 2018, dass eine nationale Bestimmung mit 
dem Unionsrecht vereinbar ist, wonach bei der Be-
rechnung der Dauer des einem Arbeitnehmer ge-
währleisteten bezahlten Jahresurlaubs die Dauer 
eines von dem Arbeitnehmer genommenen Eltern-
urlaubs nicht berücksichtigt wird. Der Zeitraum ei-
nes Elternurlaubs könne einem Zeitraum tatsächli-
cher Arbeitsleistung nicht gleichgestellt werden. 
Gegenstand des Urteils ist ein Fall aus Rumänien. 
 

KONSULTATIONEN 
 

Spielzeugsicherheit 
(LF) Die Richtlinie über die Sicherheit von Spiel-
zeug (2009/48/EG) hat zum Ziel, ein hohes Maß an 
Spielzeugsicherheit und damit den Schutz der Ge-
sundheit und die Sicherheit von Kindern zu ge-
währleisten und das reibungslose Funktionieren 
des Binnenmarktes sicherzustellen. In der Konsul-
tation, die noch bis zum 12. Dezember 2018 läuft, 
sollen Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz mit ande-
ren Rechtsvorschriften (sowohl auf EU-Ebene als 
auch in den Mitgliedstaaten), Relevanz und Mehr-
wert der Richtlinie für die EU beurteilt werden. Die 
Konsultation richtet sich an eine breite Zielgruppe: 
Behörden in den 28 Mitgliedstaaten und den EWR-
EFTA-Staaten; die Branche einschließlich KMU; 
Hersteller, Importeure, Händler; Verbraucherver-
bände sowie die Verbraucher/innen selber. 
 

Verstärkte Zusammenarbeit 
(WB) Noch bis 13. Dezember 2018 läuft eine öf-
fentliche Konsultation zur Bewertung des Be-
schlusses Nr. 573/2014/EU zur Einrichtung des eu-
ropäischen Netzwerks der öffentlichen Arbeitsver-
waltungen (ÖAV-Netzwerk). Die Konsultation zielt 
insbesondere darauf ab, die Standpunkte folgen-
der Kreise in Erfahrung zu bringen: einzelne Bür-
ger/-innen (persönlich oder in ihrer beruflichen 
Funktion), Forschungs- und Hochschuleinrichtun-
gen sowie zivilgesellschaftliche Organisationen, 
die mit Arbeitsuchenden befasst sind oder sich mit 
dem Thema Arbeitslosenunterstützung/Arbeitsver-
mittlungsdienste befassen, Arbeitsverwaltungen 
und Sozialdienstanbieter sowie nationale, Regio-
nal- und Kommunalbehörden. 
 
  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180143de.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=206471&pageIndex=0&doclang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=931186
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-10/cp180149de.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279/public-consultation_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3667279/public-consultation_de
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-enhanced-cooperation-between-public-employment-services-1_de
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